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DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE INFORMATIONSFREIHEIT  

 
LfDI Baden-Württemberg · Postfach 10 29 32 · 70025 Stuttgart   

Per E-Mail 
 
 
Herrn  
████ ███ 
 
█████████████████████████ 

Datum 
Name 

Durchwahl 
Aktenzeichen 

30. August 2022 
LfDI BW 
0711/615541-0 
0221.4-15-356 
(Bitte bei Antwort angeben) 

 
 
Informationsfreiheit: Ihr Antrag vom 30.Mai 2022 bei Vermögen und Bau Baden-
Württemberg über die Plattform FragdenStaat auf Zugang zu Gutachten der Ge-
bäude Universitätsstraße 38 der Universität Stuttgart, die in den letzten 3 Jahren er-
stellt wurden 
Ihr Schreiben vom 11. Juli 2022 
# 250174 
 
 
Sehr geehrter Herr ███, 
 
vielen Dank für Ihren o.g. Antrag.  
 
Sie sind der Auffassung, dass Ihr Antrag nicht entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes Baden-Württemberg (LIFG) bearbeitet 
worden sei.  
 
Sie hatten bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg einen Antrag auf Zugang zu 
Gutachten der Gebäude Universitätsstraße 38 der Universität Stuttgart, die in den 
letzten 3 Jahren erstellt wurden, beantragt und bis dato keine Antwort erhalten.  
 
Der gesamte Schriftverkehr kann auf FragdenStaat nachgelesen werden.  
 
Dazu möchten wir folgende rechtliche Hinweise erteilen:  
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Das LIFG erlaubt grundsätzlich den Zugang zu allen amtlichen Informationen, sofern 

der Anwendungsbereich eröffnet und die gesetzlichen Ausnahmeregelungen (sog. 

Schutzgründe) nicht einschlägig sind. Die Geltendmachung eines berechtigten Inte-

resses oder eine Begründung des Antrags sind nicht erforderlich. 

 

Weiter ist zu beachten ist, dass der Zugang zu amtlichen Informationen nach § 7 

Abs. 7 LIFG unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Antrag-

stellung, bereitzustellen ist. Eine Fristverlängerung ist nur bei einer umfangreichen 

bzw. komplexen Anfrage möglich oder wenn Dritte beteiligt werden müssen. 

 

Sollte der Anwendungsbereich des LIFG nicht eröffnet oder die gesetzlichen Ausnah-

meregelungen (sog. Schutzgründe) einschlägig sein, besteht kein Zugang zu amtli-

chen Informationen nach dem LIFG. 

 

Schutzgründe können sein: 

1. Schutz von besonderen öffentlichen Belangen nach § 4 LIFG 

2. Schutz personenbezogener Daten nach § 5 LIFG 

3. Schutz von geistigem Eigentum und Betriebs- und/oder Geschäftsgeheimnissen 

nach § 6 LIFG 

4. die Ablehnungsgründe nach § 9 Abs. 3 LIFG. 

 

Stehen der Herausgabe Ausschlussgründe entgegen, müssen diese – auf den kon-

kreten Fall bezogen – dargelegt werden.  

 

Wir werden Vermögen und Bau Baden-Württemberg um eine schriftliche Stellung-

nahme in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht bezüglich des Antrags unter Berück-

sichtigung der o.g. Ausführungen sowie ggf. um Mitteilung von Ablehnungsgründe an 

Sie sowie an uns, bitten.  

Weitere Informationen zum LIFG finden Sie auch in unserem Praxisratgeber: 

IF_Praxisratgeber_neu_online.pdf (datenschutz.de) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag des Landesbeauftragten für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

 

 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/12/IF_Praxisratgeber_neu_online.pdf

